23. NOVEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen sowie zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte


(Belgisches Staatsblatt vom 10. April 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


23. NOVEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen sowie zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen


Art. 2 - Artikel 5 Nr. 4 Buchstabe b) des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen, abgeändert durch das Gesetz vom 5. September 2018, wird wie folgt ersetzt:

"b) die zweckdienlichen Basisdienstleistungen zur Unterstützung dieses elektronischen Datenaustauschs, wie zum Beispiel:

- ein System zur Verschlüsselung von Daten zwischen dem Versender und dem Adressaten,

- ein Zugriffs- und Benutzerverwaltungssystem,

- ein sicheres elektronisches Postfach für jeden Akteur der Gesundheitspflege,

- ein System zur elektronischen Datierung,

- ein System zur Pseudonymisierung und Anonymisierung der Informationen,

- gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit sektoralen Verweisverzeichnissen, die von den Akteuren der Gesundheitspflege verwaltet werden, ein Verweisverzeichnis mit Angabe, bei welchen Akteuren der Gesundheitspflege welche Datenkategorien für welche Patienten aufbewahrt werden, sofern der Patient sich dem nicht über eine von der eHealth-Plattform zur Verfügung gestellte Anwendung ausdrücklich widersetzt hat; die Implementierung des Verweisverzeichnisses kann erst nach Beratung der Kammer Soziale Sicherheit und Gesundheit des Informationssicherheitsausschusses erfolgen; die Abfrage des Verweisverzeichnisses durch andere Personen als die betreffende Person oder ihre gesetzlichen Vertreter ist nur möglich, sofern die betreffende Person ihre diesbezügliche Einwilligung gegeben hat,".


TITEL 3 - Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte


Art. 3 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "wird eine ISI+-Karte ausgestellt" werden durch die Wörter "wird eine ISI+-Karte auf einem physischen Träger und/oder in elektronischer Form ausgestellt" ersetzt.

2. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Die Versicherungsträger sind für die Bearbeitung der Anträge und die Ausstellung der ISI+-Karten verantwortlich."


Art. 4 - In Artikel 3 desselben Gesetzes werden die Wörter "müssen ihre ISI+-Karte jedes Mal vorlegen" durch die Wörter "müssen ihre ISI+-Karte, unabhängig von der Art, wie diese ausgestellt wurde, jedes Mal vorlegen" ersetzt.


Art. 5 - In Artikel 12 desselben Gesetzes werden die Wörter "in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten" durch die Wörter "in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten" ersetzt.




Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 23. November 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

